
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO für Klassenvertreter 

Liebe neu gewählte Elternvertreter, ich möchte mich zuerst einmal für die Bereitschaft herzlich 
bedanken. 

Hier noch einige Hinweise zur Tätigkeit und Wahlverfahren von Klassenvertretern. 

Vielen Dank 

Rainer Fröschle 

 
 Verordnung des Kultusministeriums für Elternvertretungen und Pflegschaften an öffentlichen 

Schulen (Elternbeiratsverordnung)  
vom 16. Juli 1985 (GBL. S. 236, K.u.U. S. 353)  
geändert durch:  
1. Verordnung vom 18. November 1988 (GBL. 1989 S. 25; K.u.U. 1989, S. 29)  
2. Verordnung vom 27. Juni 1998 (GBL. S. 386; K.u.U., S. 144)  
3. Verordnung vom 28. September 2001 (GBL. S. 535; K.u.U., S. 372)  
Auf Grund von § 61 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 (GBL. S. 
397), geändert durch Landesplanungsgesetz vom 10. Oktober 1983 (GBL. S. 621), wird verordnet:  
ERSTER TEIL  
Eltern  
§ 1 Eltern  
(1) Eltern im Sinne dieser Verordnung sind alle Erziehungsberechtigten, denen die Sorge für die Person des Schülers 

zusteht, oder Personen, denen diese die Erziehung außerhalb der Schule anvertraut haben.  
(2) Die Elternrechte bei volljährigen Schülern in Klassenpflegschaft, Elternvertretungen und Schulkonferenz gemäß § 55 

Abs. 3 SchG können von den Erziehungsberechtigten, denen die Sorge für die Person des Schülers im Zeitpunkt des 
Eintritts der Volljährigkeit zustand, wahrgenommen werden.  

§ 2 Elternrechte  
Die Rechte und Pflichten der einzelnen Eltern gegenüber ihren Kindern, gegenüber Schule und Schulverwaltung werden 
durch diese Verordnung nicht berührt.  
§ 3 Eltern-Lehrergespräch, Elternsprechtag  
(1) Unbeschadet dienstlicher Regelungen stehen die Lehrer den Eltern in Sprechstunden zur gegenseitigen 

persönlichen Aussprache und Beratung zur Verfügung.  
(2) Darüber hinaus können die Schulen Elternsprechtage durchführen, an denen die Lehrer in der unterrichtsfreien Zeit 

während eines bestimmten Zeitraums in der Schule für Gespräche mit den Eltern anwesend sind. Auf Antrag des 
Elternbeirats kann die Schule nach Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz den Elternsprechtag einmal im Schuljahr 
auf einen unterrichtsfreien Samstag legen.  

§ 4 Rechtsstellung der Elternvertreter  
Die Elternvertreter sind bei der Ausübung ihrer Rechte im schulischen Bereich frei von Weisungen durch Schule, 
Schulaufsichtsbehörde und sonstige Behörden. Andererseits sind auch sie nicht berechtigt, diesen Weisungen zu 
erteilen oder Untersuchungen gegen sie wegen ihres dienstlichen Verhaltens zu führen; unberührt hiervon bleibt das 
Informations- und Beschwerderecht der Eltern.  
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ZWEITER TEIL  
Pflegschaften  
1. ABSCHNITT  
Klassenpflegschaft  
§ 5 Aufgaben  
Aufgaben und Rechte der Klassenpflegschaft ergeben sich aus § 56 SchG.  
§ 6 Mitglieder und Teilnahmeberechtigte  
(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schüler der Klasse sowie alle Lehrer, die an der Klasse 

regelmäßig unterrichten.  
(2) Der Schulleiter und der Vorsitzende des Elternbeirats sind berechtigt, an den Sitzungen der Klassenpflegschaft 

teilzunehmen; sie sind hierzu einzuladen.  
§ 7 Stimmrecht  
Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied der Klassenpflegschaft mit einer Stimme. Das gilt auch für Mitglieder, 
denen die Sorge für mehrere Schüler der Klasse zusteht; Mutter und Vater haben je eine Stimme. Die Übertragung des 
Stimmrechts und die Beschlussfassung im Wege der schriftlichen Umfrage sind nicht zulässig.  
§ 8 Sitzungen  
(1) Der Vorsitzende der Klassenpflegschaft lädt zu den Sitzungen der Klassenpflegschaft ein, bereitet sie vor und leitet 

sie. Er bestimmt im Benehmen mit dem Klassenlehrer Zeitpunkt; Tagungsort und Tagesordnung der Sitzung sowie 
die Tagesordnungspunkte, zu denen gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 SchG der Klassensprecher und sein Stellvertreter 
einzuladen sind; das Gleiche gilt für die Einladung aller Schüler einer Klasse und weiterer Personen. Die 
Einladungsfrist soll mindestens eine Woche betragen. Für die Einladung zur Sitzung kann sich der Vorsitzende der 
Hilfe der Schule bedienen.  

(2) Zu einer Sitzung ist einzuladen, wenn es der Förderung der Erziehungsarbeit in der Klasse dienlich erscheint, 
mindestens jedoch einmal im Schulhalbjahr. Außerdem hat der Vorsitzende binnen zwei Wochen zu einer Sitzung 
einzuladen, wenn ein Viertel der Eltern, der Klassenlehrer, der Schulleiter oder der Elternbeiratsvorsitzende darum 
nachsuchen (§ 56 Abs. 5 Satz 2 SchG).  

(3) Die Sitzungen der Klassenpflegschaft sind nichtöffentlich.  
(4) Die Klassenlehrer sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet, die Fachlehrer, soweit ihre Teilnahme 

entsprechend der Tagesordnung erforderlich ist.  
(5) Das Recht der Eltern einer Klasse, außerhalb der Klassenpflegschaft zusammen zu kommen, bleibt unberührt. 
 

DRITTER TEIL  
Elternvertreter  
1. ABSCHNITT  
Klassenelternvertreter  
§ 14 Wahl und Wählbarkeit  
(1) Die Eltern der Schüler der Klasse wählen den Klassenelternvertreter und seinen Stellvertreter (§ 57 Abs. 3 Satz 1 

SchG). Die Wahl erfolgt in dem Schuljahr, das auf den Ablauf der Amtszeit des bisherigen Elternvertreters folgt, 
spätestens aber innerhalb von sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts. Für die Stimmabgabe gilt § 7 
entsprechend.  

(2) Wählbar sind die Eltern jedes Schülers der Klasse, ausgenommen:  
1. Der Schulleiter, der Stellvertretende Schulleiter und die Lehrer der Schule sowie sonstige Personen, die an der 
Schule unterrichten;  

2. die Ehegatten des Schulleiters, des Stellvertretenden Schulleiters und der Lehrer, die die Klasse unterrichten;  
3. die in einer Schulaufsichtsbehörde des Landes tätigen Beamten des höheren Dienstes;  
4. die Ehegatten der für die Fach- und Dienstaufsicht über die Schule zuständigen Beamten;  
5. die gesetzlichen Vertreter des Schulträgers, ihre allgemeinen Stellvertreter sowie die beim Schulträger für die 
Schulverwaltung zuständigen leitenden Beamten.  

(3) Niemand kann an derselben Schule zum Klassenelternvertreter oder Stellvertreter mehrerer Klassen gewählt 
werden.  

§ 15 Amtszeit und Fortführung der Geschäfte  
(1) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und dauert bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Wiederwahl ist 

zulässig, solange die Wählbarkeit besteht.  
(2) Die Amtszeit kann durch Wahlordnung für alle Elternvertreter der Schule verlängert werden, jedoch höchstens um 

zwei Schuljahre.  
(3) Klassenelternvertreter, deren Amtszeit abgelaufen ist, versehen ihr Amt geschäftsführend bis zur Neuwahl der 

Klassenelternvertreter weiter. Das gilt auch dann, wenn sie nicht mehr wählbar sind.  
§ 16 Vorzeitige Beendigung  
(1) Das Amt des Klassenelternvertreters erlischt vor Ablauf der Amtszeit mit dem Verlust der Wählbarkeit für dieses 

Amt.  
(2) Klassenelternvertreter und Stellvertreter können vor Ablauf der Amtszeit dadurch abberufen werden, dass die 

Mehrheit der Wahlberechtigten einen Nachfolger für den Rest der laufenden Amtszeit wählt. Die Wahl muss 
erfolgen, wenn ein Viertel der Wahlberechtigten schriftlich darum nachsucht. Für die Einladung gilt § 17 Abs. 1 Satz 
2 mit der Maßgabe, dass der Betroffene Amtsinhaber als verhindert gilt, und § 17 Abs. 3.  



§ 17 Wahlverfahren  
(1) Der geschäftsführende Amtsinhaber lädt die Wahlberechtigten zur Neuwahl ein und bereitet die Wahl vor. Ist kein 

geschäftsführender Amtsinhaber vorhanden oder ist er verhindert, so sorgt dafür sein Stellvertreter.  
(2) In neu gebildeten Klassen lädt der Vorsitzende des Elternbeirats oder ein von ihm bestimmter Klassenelternvertreter 

zur ersten Wahl ein und bereitet sie vor; für geschäftsführende Amtsinhaber gilt dies entsprechend. Nimmt der 
Vorsitzende des Elternbeirats diese Aufgabe nicht wahr, übernimmt sie der Klassenlehrer oder ein vom Schulleiter 
bestimmter Lehrer.  

(3) Die Einladungsfrist beträgt eine Woche.  
(4) Die Wahlordnung kann Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 bestimmen; sie hat für den Fall, dass kein 

Stellvertreter vorhanden oder dass auch dieser verhindert ist, Vorsorge zu treffen.  
§ 18 Abstimmungsgrundsätze  
(1) Die Wahl findet auf Antrag geheim statt. Wird ein Antrag nicht gestellt, wird durch Handzeichen abgestimmt.  
(2) Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.  
(3) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los; die Wahlordnung 

kann etwas anderes bestimmen.  
§ 19 Wahlanfechtung  
(1) Über Einsprüche gegen die Wahl entscheidet der Elternbeirat, soweit die Wahlordnung nichts anderes bestimmt.  
(2) Die Wahl kann nicht deshalb angefochten werden, weil sie später als sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts (§ 

14 Abs. 1 Satz 2) durchgeführt wurde.  
§ 20 Wahlordnung  
Der Elternbeirat kann durch Wahlordnung nähere Regelungen erlassen über:  
1. Die Verlängerung der Amtszeit der Klassenelternvertreter und ihrer Stellvertreter; .  
2. die Form und die Frist für die Einladung, wobei bestimmt werden kann, dass die Einladung über die Schüler erfolgen 
kann;  

3. eine Neuwahl für den Fall, dass der Klassenelternvertreter und sein Stellvertreter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus ihren 
Ämtern ausscheiden;  

4. das Wahlverfahren, insbesondere darüber, ob geheim abzustimmen und ob Briefwahl zulässig ist;  
5. das Verfahren für Einsprüche gegen die Wahl.  
2. ABSCHNITT  
Sonstige Elternvertreter  
§ 21 Elternvertreter an Berufsschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht  
(1) Sind Berufsgruppen- oder Abteilungspflegschaften gebildet (§ 10 Abs. 2), so werden, sofern der Klassenverband 

aufgelöst ist, für jede Jahrgangsstufe aller Berufsgruppen oder Abteilungen je ein Elternvertreter und ein 
Stellvertreter gewählt. Im Übrigen gelten die §§ 14 bis 20 entsprechend.  

(2) Ist der Klassenverband nicht aufgelöst, werden gemäß § 14 Klassenelternvertreter und Stellvertreter gewählt.  
§ 22 Elternvertreter für Jahrgangsstufen  
Die Eltern der Jahrgangsstufen 12 und 13 des Gymnasiums wählen jeweils in den Elternbeirat so viele Vertreter wie in 
der vorangegangenen Klasse 11 Klassenelternvertreter und Stellvertreter. Für die Vertreter der Jahrgangsstufen gelten 
die §§ 14 bis 20 entsprechend.  
§ 23 Elternvertreter an Heimschulen und Sonderschulen  
Für die Elternvertreter an Gymnasien in Aufbauform mit Heim, Heimsonderschulen und Sonderschulen gelten die  
§§ 14 bis 22 entsprechend mit der Maßgabe, dass an Sonderschulen auf die Wahl des stellvertretenden Klassen-
elternvertreters verzichtet werden kann. 
 


